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Intrastat 
ausgearbeitet von: Dr. Martin Oberhammer 
 

Bruneck, 12.07.2010 

 

Intrastat-Meldungen 
 Abgabetermin der Meldung für das 2. Trimester 2010 bis 25. Juli 2010 

 

 

Werter Kunde,  

für das 2. Trimester 2010, also für den Zeitraum 1. April bis 30. Juni 2010, ist bis zum 25. Juli 2010 wieder eine 

Intrastat-Meldung für ig-Einkäufe bzw. ig-Verkäufe für Waren und/oder Dienstleistungen zu versenden. Wir 

bitten Sie deshalb, uns bis innerhalb Montag, 19. Juli 2010 eine Kopie der betreffenden Rechnungen und eine 

Kopie des MwSt. Registers des 2. Trimesters 2010 mit den betreffenden Bewegungen zukommen zu lassen. 

Im Rundschreiben Nr. 36/E vom 21. Juni 2010 hat jetzt die Finanzverwaltung einige grundsätzliche Fragen geklärt, 

die es zu beachten gilt:  

 Rechnungsdatum und – nummer in der Intra-Meldung für Dienstleistungen: für die erworbenen 

ig- Leistungen sind in der Meldung die Rechnungsnummer und das Datum der Eigenrechnung anzuführen, 

und nicht die Daten der erhaltenen Rechnung. Es handelt sich hier um die Protokollnummer und das 

Registrierungsdatum, mit der die Rechnung im Register der Ausgangsrechnungen verzeichnet ist – dies gilt 

entsprechend auch bei der Ergänzung der erhaltenen Rechnung mit der MwSt.  Wir bitten Sie deshalb auf 

der Kopie der Rechnungen, die Sie uns zukommen lassen, die Protokollnummer und das Datum der 

verbuchten Rechnung im Register der Ausgangsrechnungen zu vermerken oder eine Kopie des 

entsprechenden Registers der Ausgangsrechnungen beizulegen. 

 Zahlungsmodalitäten: Auf der Kopie der Rechnung bitte vermerken, sollte die Bezahlung der Rechnung 

nicht durch die Überweisung von einem auf ein anderes Bankkonto durchgeführt worden sein (z.B. durch 

Bezahlung mittels Kreditkarten, Barzahlungen, mittels Bankquittung, durch Verrechnung mittels Lieferungen 

bzw. Gutschriften.) 

 Land der Zahlung: Anzugeben ist jenes Land der Zahlung, in welches das Entgelt für den Begünstigten 

zufließt. Erfolgt die Zahlung auf ein Bankkonto außerhalb des Landes des betreffenden Wohnsitzstaates des 

Begünstigten, bitte dies ebenfalls auf der Kopie der Rechnung zu vermerken. Zum Beispiel, wenn einem 

deutschen Lieferant der geschuldete Betrag nicht auf sein Kontokorrent in Deutschland überwiesen wird, 

sondern auf sein Kontokorrent in Italien, bitte dies vermerken – Bestimmungsort der Überweisung in diesem 

Fall ist Italien und nicht Deutschland. 

 Änderung der Periodizität / Fälligkeit Abgabe der Intra-Meldung: Wenn bei der trimestralen 

Meldung im Laufe des Vierteljahres die Schwelle von Euro 50.000 überschritten wird, hat man sofort ab dem 
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nächsten Monat auf die Monats-Meldung umzustellen. Wenn also zum Beispiel die Schwelle im Mai 

überschritten wird, ist bis innerhalb 25. Juni eine trimestrale Meldung für die Monate April und Mai zu 

versenden; für den Monat Juni und für die Folgemonate ist dann eine Monatsmeldung einzureichen. 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie uns gerne kontaktieren,  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Martin Oberhammer 


